
Gedenkgräber
Die in Schönberg gestor-
benen Soldaten des zwei-
ten Weltkrieges sind in
Gemeinschaftsgrabstät-
ten und einigen Einzel-
gräbern auf dem Friedhof
bestattet. Diese Grabstät-
ten sind Gedenkstätten,
an denen regelmäßig aller
Opfer von Krieg und
Gewalt gedacht wird.

Service
Für die Pflege der Grabstätten durch Angehörige sind
auf dem Friedhof mehrere Wasserstellen eingerichtet.
Gießkannen sind vorhanden.
Für anfallende Pflanzenreste sind Kompostbehälter
aufgestellt. Davon getrennt werden nicht-kompos-
tierbare Abfälle wie Plastikfolien u.a. in Behältern
gesammelt.

Der Friedhof ist nicht nur Ort der Beisetzung,
sondern auch der Trauer und der Erinnerung.

Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Faltblatt möchte die Kirchengemeinde,
als Trägerin des Schönberger Friedhofes, Ihnen
die verschieden Bestattungsmöglichkeiten auf
dem Friedhof vorstellen. Wenn Sie darüber
hinaus Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Ihre Pastorin
Wilma Schlaberg

Friedhof
Schönberg / Mecklenburg

Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. ...
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,

auf dass wir klug werden.
Psalm 90, 1 und 12

Friedhofsgebäude
Es gibt eine eigene Kühlkammer, in der Verstorbene
bis zu 10 Tagen sein können. Für Angehörige besteht
die Möglichkeit imAbschiedsraum von dem / der Ver-
storbenen Abschied zu nehmen. Im Friedhofsgebäude
befindet sich auch eine Sanitäranlage.

Kapelle
Die Kapelle kann für Trauerfeiern
zum würdevollen Abschiednehmen
genutzt werden.

Im Sterbefall eines/einer
Angehörigen wenden Sie sich
gern an Pastorin Schlaberg:
◆ Bevor ein Bestattungsunternehmen kommt,

besteht die Möglichkeit einer Aussegnung des/der
Verstorbenen durch die Pastorin.

◆ Ein Leichnam darf bis zu 36 Stunden zu Hause
bleiben.

◆ Alle Kirchenmitglieder haben Anspruch auf eine
kirchliche Trauerfeier für die keine extra Gebühr
anfällt

◆ Ausnahmen für Nichtkirchenmitglieder sind nach
Absprache möglich.

◆ Bestattungen sind i.d.R. nur während der
Arbeitszeiten der Friedhofsmitarbeiter möglich
(Mo-Fr). Ausnahmen sind von der Kirchenge-
meinde zu genehmigen.
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Sd Soldatengräber
Pn Pastorengräber
W Wasserstelle
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Ka Kapelle
K Kühlkammer
WC Toilette
P Parkplatz
H Haupteingang

Legende
Individuelle-Anlage
1 Erdbestattungen
12 Urne Wahlgrab 1x1 m

Gemeinschafts-Anlage
2 Erdbestattung (Sargreihe)
21 Urnen auf Rasenfläche
22 Urnen mit Bodendeckern
23 Urnen unter Baum (Baumbestattung)

Pfarramt:
Pastorin Wilma Schlaberg
T 038828 / 21587
schoenberg@elkm.de

Friedhofswärter:
Ronny Moselewski
M 0162 / 637 8805

Friedhofsverwaltung:
Susanne Hein
Hinterstr. 4 , 23923 Schönberg
Bürozeit Mo 15-17 Uhr
T 038828 / 34751
friedhof-schoenberg@elkm.de

Allgemeines
Geöffnet ist der Friedhof täglich bis zum Einbruch der
Dunkelheit. In dieser Zeit können Grabstellen im
privaten Rahmen besucht und gepflegt werden. Kranz-
niederlegungen oder andere Veranstaltungen von
Vereinen, Gruppen u. ä. sind drei Werktage vorher mit
der Friedhofsverwaltung abzusprechen. Die Friedhofs-
verwaltung behält sich die Nichtgenehmigung vor.

Alle Beerdigungen sind zuerst und im Vorfeld mit der
Friedhofsverwaltung abzusprechen.

Texte und Fotos: Kirchengemeinde Schönberg

Lageplan



Bepflanzungsvorgaben. Töpfe, Lichter und eine
individuelle Dekoration sind möglich.

... mit Grabstein auf Rasenfläche, Pflege durch
Friedhofswärter

Es ist nur ein Sarg pro Grabstätte möglich.

Die Fläche dieser Grab-
stätte wird als Rasen
gestaltet.
Die Pflege durch den
Grabnutzungsberech-
tigten ist nicht gestattet.
Ein Platz zum Ablegen
von Blumen ist entspre-
chend der Grabstätte
ausgewiesen.
Für diese Grabstellen sind
nur stehende Grabmale
zugelassen.

URNENBESTATTUNG
… mit Grabstein und Umrandung, Eigenpflege

Je Grabstätte (1x1 Meter) können bis zu zwei Urnen
beigesetzt werden.

ERDBESTATTUNG
Grabstätten können als Einzelgräber oder

Mehrfachgräber erworben werden.
… mit Grabstein und Umrandung, Eigenpflege

Es sind bis zu
zwei Urnen pro
belegter Sarggrab-
stätte möglich.

Bei der Gestaltung
gelten die für den
S c h ö n b e r g e r
Friedhof üblichen

Die Lage dieser Grabstätten wird individuell abge-
stimmt.

Auf diesen Anlagen werden Särge oder Urnen der
Reihe nach oder an nächst freier Stelle angewiesen.

Generelles
• Anonyme Bestattungen sind auf dem Schönberger

Friedhof nicht zulässig.
• Die Ruhezeit für Särge beträgt 30, für Urnen 20

Jahre.
• Die aktuellen Kosten der verschiedenen Grab-

stätten entnehmen Sie bitte der Friedhofsgebühren-
ordnung.

• Dieser Flyer ersetzt nicht die Friedhofsordnung
und die Beratung vor Ort.

• Eigenpflege: Grabstellen sind individuell nach der
Friedhofsordnung zu gestalten und zu pflegen.

Individuelle-Anlagen

ERDBESTATTUNG
… mit Grabstein, Pflege durch Friedhofswärter
Hier wird jeweils nur ein Sarg pro Grabstätte
beigesetzt. Die gesamte Fläche dieser Grabstätten wird
als Rasen gestaltet.
Der Name wird auf einem liegenden Stein sichtbar.

Ein Platz zum Ablegen von Blumen ist gekenn-
zeichnet.

URNENBESTATTUNG
In Urnengemeinschaftsanlagen kann grundsätzlich nur
eine Urne pro Platz beigesetzt werden.

Für alle Urnengemeinschaftsanlagen gilt:
Zum Ablegen von Blumen oder Kränzen ist ein
zentraler Platz in der Urnengemeinschaftsanlage
ausgewiesen.
Die Bepflanzung erfolgt durch Friedhofswärter. Das
Abstellen von Gegenständen, Blumentöpfen u.ä. am
Stein ist untersagt. Gestattet: eine Vase pro Stelle.

… mit Bodendeckern und Grabstein
Der Grabstein wird über die Friedhofsverwaltung
bestellt.

… auf Rasenfläche mit Namensschild
Die Namen werden auf einem Gemeinschaftsstein
angebracht.

… unter einem Baum mit Namensschild
Der Name wird auf einer Stele sichtbar angebracht.
Hier sind nur biologisch abbaubare Urnen erlaubt.

Gemeinschafts-Anlagen


